
1702 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVIII. GP 

Nachdruck vom 6. 7. 1994 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz, mit dem die Tabaksteuer 
an das Gemeinschaftsrecht angepaßt wird 

(Tabaksteuergesetz 1995) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

1. Allgemeines 

Steuergebiet, Steuergegenstand 

§ 1. (1) Tabakwaren, die im Steuergebiet 
hergestellt oder in das Steuergebiet eingebracht 
werden, unterliegen einer Verbrauchsteuer 
(Tabaksteuer). 

(2) Steuergebiet im Sinne dieses Bundesgesetzes 
ist das Bundesgebiet, ausgenommen das Gebiet der 
Ortsgemeinden Jungholz (Tirol) und Mittelberg 
(V orarlberg). 

(3) Gebiet der Europäischen Gemeinschaft im 
Sinne dieses Bundesgesetzes ist das Gebiet, auf das 
die Richtlinie 921121EWG des Rates vom 
25. Februar 1992 über das allgemeine System, 
den Besitz, die Beförderung und die Kontrolle 
verbrauchsteuerpflichtiger Waren (ABI. EG Nr. 
L 76 S. 1) Anwendung findet (EG-Verbrauch­
steuergebiet) . 

(4) Mitgliedstaat im Sinne dieses Bundesgesetzes 
ist ein anderer Mitgliedstaat der Europäischen 
Union. 

(5) Drittland im Sinne dieses Bundesgesetzes ist 
ein Gebiet außerhalb des Gebietes der Euro­
päischen Gemeinschaft. 

§ 2. Tabakwaren im Sinne dieses Bundesgesetzes 
sind: 

1. Zigaretten; 
2. Zigarren und Zigarillos; 
3. Rauchtabak (Feinschnitt für selbstgedrehte 

Zigaretten und anderer Rauchtabak). 

§ 3. (1) Zigarren und Zigarillos sind als solche 
zum Rauchen geeignete, mit einem Deckblatt oder 
mit einem Deckblatt und einem Umblatt umhüllte 
Tabakstränge 

1. ganz aus natürlichem Tabak oder 

2. mit- einem Deckblatt aus natürlichem Tabak 
oder 

3. mit einem zigarrenfarbenen Deckblatt und 
einem Umblatt, beide aus homogenisiertem 
oder rekonstituiertem Tabak, wenn minde­
stens 60 Gewichtsprozent der Tabakteile 
länger und breiter als 1,75 mm sind und das 
Deckblatt schraubenförmig mit einem spitzen 
Winkel zur Längsachse des Tabakstrangs von 
mindestens 30' aufgelegt ist, oder 

4. mit einem zigarrenfarbenen Deckblatt aus 
homogenisiertem oder rekonstituiertem 
Tabak, wenn das Gewicht ohne Filter und 
ohne Mundstück im Zeitpunkt der Steuer­
schuldentstehung (Stückgewicht) 2,3 g oder 
mehr beträgt, mindestens 60 Gewichtsprozent 
der Tabakteile länger und breiter als 1,75 mm 
sind und der Umfang auf mindestens einem 
Drittel der Länge des umhüllten Tabakstrangs 
34 mm oder mehr beträgt. 

(2) Zigaretten sind Tabakstränge, 
1. die sich unmittelbar zum Rauchen eignen und 

nicht Zigarren oder Zigarillos nach Abs. 1 
sind oder 

2. die durch einen einfachen nicht industriellen 
Vorgang in eine Zigarettenpapierhülse 
geschoben werden oder 

3. die durch einen einfachen nicht industriellen 
Vorgang mit einem Zigarettenpapierblättchen 
umhüllt werden. 

(3) Rauchtabak sind 
1. geschnittener oder anders zerkleinerter, 

gesponnener oder in Platten gepreßter 
Tabak, der sich ohne weitere industrielle 
Bearbeitung zum Rauchen eignet, oder 

2. zum Rauchen geeignete und für den Einzel­
verkauf aufgemachte Tabakabfälle, die nicht 
Tabakwaren nach Abs. 1 oder 2 sind. 

(4) Rauchtabak ist Feinschnitt, wenn ~ehr als 
25 Gewichtsprozent der Tabakteile wemger als 
1 mm lang oder breit sind. 
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(5) Als Zigarren oder Zigarillos gelten auch 
Erzeugnisse, die teilweise aus anderen Stoffen als 
Tabak bestehen, mit einem Deckblatt aus natür-­
lichern, homogenisiertem oder rekonstituiertem 
Tabak oder mit einem Umblatt und einem 
Deckblatt aus homogenisiertem oder rekonstituier­
tem Tabak versehen sind und die sonstigen 
Voraussetzungen des Abs_ 1 erfüllen. 

(6) Als Zigaretten oder Rauchtabak gelten auch 
Erzeugnisse, die ganz oder teilweise aus anderen 
Stoffen als Tabak bestehen und die sonstigen 
Voraussetzungen des Abs. 2 oder 3 erfüllen. 
Erzeugnisse, die keinen Tabak enthalten, gelten 
nicht als Tabakwaren, wenn sie ausschließlich 
medizinischen Zwecken dienen. 

Steuers ätze 

§ 4. (1) Die Tabaksteuer beträgt: 
1. für Zigaretten 232 S je 1 000 Stück und 41 % 

des Kleinverkaufspreises (§ 5), mindestens 
aber 740 S je 1 000 Stück; 

2. für Zigarren und Zigarillos 13% des Klein­
verkaufspreises ; 

3. für Feinschnitt 47% des Kleinverkaufspreises; 
4. für anderen Rauchtabak 34% des Kleinver­

kaufspreises. 

(2) Für Zigaretten wird der stückbezogene 
Steueranteil je begonnene 9 cm Länge, Filter und 
Mundstück nicht inbegriffen, des Tabakstrangs 
erhoben. 

Bemessungsgrundlage 

§ 5. (1) Kleinverkaufspreis ist der Preis, zu dem 
Tabakwaren von befugten Tabakwarenhändlern im 
gewöhnlichen Geschäftsverkehr an Verbrauclfer 
abzugeben sind; Preise, zu denen Tabakwaren 
nur an einen bestimmten Verbraucherkreis abge­
geben werden, sind nicht zu berücksichtigen. 
Abgaben, denen die Tabakwaren unterliegen, 
gehören zum Kleinverkaufspreis. 

(2) Für Tabakwaren, für die ein Verkaufspreis 
im Sinne des Abs. 1 nicht besteht, gilt als 
Kleinverkaufspreis der Preis, der für diese Tabak­
waren von befugten Tabakwarenhändlern . im 
gewöhnlichen Geschäftsverkehr bei Abgabe an 
den Verbraucher erzielbar wäre. Sind solche 
Tabakwaren üblicherweise nicht zur Abgabe an 
Verbraucher bestimmt, so gilt als Kleinverkaufs­
preis ihr gemeiner Wert (§ 10 Abs. 2 des Bewer­
tungsgesetzes 1955, BGBI. NI- 148) im Zeitpunkt 
des Entstehens der Steuerschuld. 

(3) Der Kleinverkaufspreis ist vom Hersteller 
oder Einführer als Einzelhandelspreis für Zigaret­
ten, Zigarren und Zigarillos je Stück und für 
Rauchtabak je Packung, wie sie üblicherweise an 
Verbraucher abgegeben wird, zu bestimmen. Der 
Stückpreis ist auf volle Schilling und Groschen zu 
bestimmen. Für Tabakwaren derselben Marke oder 

entsprechenden Bezeichnung in mengengleichen 
Packungen ist derselbe Kleinverkaufspreis zu 
bestimmen. 

(4) Hersteller mit Sitz in einem Mitgliedstaat 
können sich bei der Bestimmung des Kleinver­
kaufspreises durch eine im Steuergebiet ansässige 
Person vertreten lassen. 

(5) Der Kleinverkaufspreis (Abs. 1) ist vom 
Bundesministerium für Finanzen auf Kosten des 
Herstellers oder des Einführers im Amtsblatt zur 
Wiener Zeitung zu veröffentlichen. Er bildet so 
lange die Grundlage für die Bemessung der 
Tabaksteuer, als keine neuerliche Veröffentlichung 
erfolgt. Der Bundesminister für Finanzen wird 
ermächtigt, durch Verordnung das Nähere über 
das Verfahren der Veröffentlichung und über die 
Kostentragung zu regeln. 

(6) Befugte Tabakwarenhändler dürfen Tabak­
waren nur zu den in der Wiener Zeitung 
veröffentlichten Preisen verkaufen. Die Gewäh­
rung eines Rabattes, eines Skontos, einer Provision 
oder einer sonstigen Begünstigung, insbesondere 
die Gewährung von Zugaben jeder Art, ist 
verboten. 

Steuerbefreiungen 

§ 6. (1) Von der Tabaksteuer sind befreit: 
1. Tabakwaren, die 

a) zu gewerblichen Zwecken, außer zum 
Rauchen und zum Herstellen von Tabak­
waren, oder 

b) für wissenschaftliche Versuche und Unter-
suchungen außerhalb eines Steuerlagers 

verwendet werden, sofern diese Verwendung 
gemäß § 8 bewilligt wurde (Tabakwaren­
verwendungsbetrieb ); 

2. Tabakwaren, die für Zwecke eines Steuer­
lagers untersucht und dabei verbraucht 
werden; 

3. Tabakwaren, die für Zwecke der amtlichen 
Aufsicht oder sonstigen behördlichen Aufsicht 
entnommen werden; 

4. Tabakwaren, die unter amtlicher Aufsicht 
vernichtet oder vergällt werden; 

5. Tabakwaren, die vom Hersteller unentgeltlich 
als Deputate an Personen abgegeben werden, 
die als seine Dienstnehmer in einem Betrieb 
tätig sind, der die Herstellung, die Lagerung 
oder den Vertrieb von Tabakwaren zum 
Gegenstand hat. 

(2) Tabakwaren, die nach Abs. 1 Z 5 von der 
Tabaksteuer befreit sind, dürfen nicht gegen 
Entgelt abgegeben werden. Mit einer verbotswid­
rigen Abgabe entsteht für denjenigen, der dem 
Verbot zuwidergehandelt hat, die Steuerschuld für 
die verbotswidrig abgegebenen Tabakwaren. Wur­
den dieselben Tabakwaren wiederholt verbotswid­
rig abgegeben, so entsteht die Steuerschuld für 
denjenigen, der dem Verbot zuerst zuwider~e-
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handelt hat. Die Steuer wird mit dem Entstehen 
der Steuerschuld fällig. Wer nach Abs. 1 Z 5 von 
der Tabaksteuer befreite Tabakwaren gegen 
Entgelt erwirbt, haftet für die darauf entfallende 
Tabaksteuer. 

(3) Der Bundesminister für Finanzen wird 
ermächtigt, durch Verordnung 

1. im Falle der Einfuhr von Tabakwaren deren 
Steuerfreiheit unter den Voraussetzungen 
anzuordnen, unter denen sie nach der 
Verordnung (EWG) Nr. 918/83 des Rates 
vom 28. März 1983 über das gemeinschaft­
liche System der Zollbefreiungen 
(ABI. EG Nr. L 105 S. 1) und anderen von 
d~r Europäischen Gemeinschaft erlassenen 
Rechtsvorschriften vom Zoll oder den Ver­
brauchsteuern befreit werden können, 

2. die steuerfreie Verbringung von Tabakwaren 
aus arideren Mitgliedstaaten in das Steuer­
gebiet unter den Voraussetzungen zu regeln, 
unter denen eine steuerfreie Einfuhr nach Z 1 
erlaubt ist, 

3. den steuerfreien Bezug von Tabakwaren im 
Rahmen der diplomatischen und berufskon­
sularischen Beziehungen sowie zur Durch­
führung zwischenstaatlicher Verträge zu 
regeln, 

4. zur Durchführung von Artikel 28 der Richt­
linie 92/121EWG Unternehmen auf Flug­
häfen, in Flugzeugen oder auf Schiffen zu 
gestatten, Tabakwaren steuerfrei im Rahmen 
bestimmter Mengen als Reisebedarf an 
Reisende abzugeben, die sich im innergemein­
schaftlichen F1ug- oder Schiffsverkehr in 
andere Mitgliedstaaten begeben, sowie die 
dazu notwendigen Verfahrensvorschriften zu 
erlassen. 

Steuererstattung oder Steuervergütung im Steuer­
gebiet 

§ 7. (1) Die Steuer wird auf Antrag erstattet 
oder vergütet für nachweislich im Steuergebiet 
versteuerte Tabakwaren, . 

1. die in ein Steuerlager aufgenommen worden 
sind oder 

2. die auf Antrag eines Steuerlagerinhabers oder 
eines berechtigten Empfängers (§ 19) außer­
halb eines Steuerlagers unter amtlicher Auf­
sicht vernichtet oder vergällt worden sind. 

(2) Erstattungs- oder vergütungsberechtigt ist der 
Inhaber des Steuerlagers oder der berechtigte 
Empfänger. 

(3) Die Erstattung oder Vergütung der Tabak­
steuer obliegt dem Hauptzollamt, in dessen Bereich 
sich das Steuerlager befindet oder in dessen 
Bereich der berechtigte Empfänger semen 
Geschäfts- oder Wohnsitz hat. 

(4) Erstattungs- und Vergütungsanträge sind nur 
für volle Kalendermonate zulässig. Sie sind bei 
sonstigem Verlust des Anspruchs. bis zum Ablauf 
des auf die Aufnahme, Vernichtung oder Vergäl­
lung der Tabakwaren folgenden Kalenderjahres zu 
stellen. 

2. Verfahren der Steuerbefreiung 

Tabakwarenverwendungsbetriebe 

§8. (1) Tabakwarenverwendungsbetriebe im 
Sinne dieses Bundesgesetzes sind Betriebe, denen 
nach Abs. 2 die Bewilligung zum steuerfreien 
Bezug von Tabakwaren erteilt wurde. . 

(2) Die Bewilligung zum steuerfreien Bezug ist 
für Tabakwaren zu erteilen, die für einen im § 6 
Abs. 1 Z 1 angeführten Zweck verwendet werden 
sollen. 

(3) Als Betriebsinhaber gilt die Person oder 
Personenvereinigung, auf deren Namen oder Firma 
die Bewilligung lautet. 

(4) Für Tabakwarenverwendungsbetriebe gelten 
die Bestimmungen der §§ 14 und 15 sinngemäß. 
Die Betriebsbeschreibung muß nur jene Angaben 
enthalten, die im Zusammenhang mit der steuer­
freien Verwendung der Tabakwaren stehen. 

3. Entstehung, Anmeldung und Fälligkeit der 
Steuer 

Steuerschuld 

§ 9. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz nicht 
anderes bestimmt ist, entsteht die Steuerschuld 
dadurch, daß Tabakwaren aus einem Steuerlager 
weggebracht werden, ohne daß sich ein weiteres 
Steueraussetzungsverfahren oder Zollverfahren 
nach § 17 Abs. 1 Z 3 anschließt, oder dadurch, 
daß sie in einem Steuerlager zum Verbrauch 
entnommen oder abgegeben werden (Entnahme in 
den freien Verkehr). Werden Tabakwaren, die in 
einem Steuerlager zum Verbrauch entnommen 
oder abgegeben wurden, aus dem Betrieb. weg­
gebracht, dann entsteht durch eine solche Weg­
bringung keine Steuerschuld. 

(2) Werden Tabakwaren ohne Bewilligung 
gewerblich hergestellt, entsteht die Steuerschuld 
mit der Herstellung der Tabakwaren. 

(3) Werden Tabakwaren, die nach § 6 Abs. 1 
Z 1 steuerfrei sind, bestimmungswidrig verwendet 
oder aus dem Tabakwarenverwendungsbetrieb 
weggebracht, so entsteht dadurch die Steuer­
schuld. Kann der Verbleib der Tabakwaren nicht 
festgestellt werden, so gelten sie als bestimmungs­
widrig verwendet. 

(4) Die Steuerschuld entsteht 
1. in den Fällen des Abs. 1 im Zeitpunkt der 

Entnahme in den freien Verkehr; 

2 
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2. In den Fällen des Abs. 2 1m Zeitpunkt der 
Herstellung; 

3. in den Fällen des Abs. 3 im Zeitpunkt der 
Verwendung, der Wegbringung oder der 
Feststellung von Fehlmengen. 

Steuerschuldner 

§ 10. Steuerschuldner ist 
1. in den Fällen des § 9 Abs. 1 der Inhaber des 

Steuerlagers ; 
2. in den Fällen des § 9 Abs. 2 der Inhaber des 

Herstellungsbetriebes ; 
3. in den Fällen des § 9 Abs. 3 der Inhaber des 

Betriebes, in dem die Tabakwaren bestim­
mungswidrig verwendet, aus dem die Tabak­
waren weggebracht oder in dem die Fehl­
mengen festgestellt wurden. 

Verpackungszwang 

§ 11. (1) Tabakwaren, die zur Abgabe an 
Verbraucher im Steuergebiet bestimmt sind, 
dürfen in den freien Verkehr nur in verkaufs­
fertigen Packungen aus einem Steuerlager weg­
gebracht, zum Verbrauch im Lager entnommen 
oder in das Steuergebiet eingeführt oder verbracht 
werden. Die Packungen müssen im Zeitpunkt der 
Wegbringung, Entnahme, Einfuhr oder Verbrin­
gung vollständig geschlossen und gemäß Abs. 2 
beschriftet und .gekennzeichnet sein. In derselben 
Packung dürfen Tabakwaren verschiedener Gat­
tungen nicht vereinigt werden. 

(2) Auf den in Abs. 1 angeführten Packungen 
sind die Gattung (§ 2), die Menge und die 
Sortenbezeichnung der. darin enthaltenen Tabak­
waren anzugeben und ist folgender Hinweis 
anzubringen: "Zum V erkauf in Österreich 
bestimmt". 

(3) Für die im Steuergebiet hergestellten Tabak­
waren ist auf der Packung der Name oder die 
Firma des Herstellers anzugeben. Die Angabe des 
N amens oder der Firma des Herstellers kann 
entfallen, wenn auf der Packung ein Zeichen 
angebracht ist, das auf den .Hersteller hinweist. 
Packungen, die Tabakwaren enthalten, für welche 
die in § 6 Abs. 1 Z 5 vorgesehene Steuerbefreiung 
in Anspruch genommen wird, sind außerdem mit 
dem Hinweis "Abgabe gegen Entgelt verboten" zu 
versehen. 

(4) Für in das Steuergebiet eingeführte oder aus 
anderen Mitgliedstaaten verbrachte Tabakwaren ist 
auf der Packung der Name oder die Firma des 
Steuerschuldners oder ein Zeichen, das auf den 
Steuerschuldner hinweist, anzugeben. 

(5) Die Beschriftungen und die Hinweise sind an 
Stellen anzubringen, von denen sie ohne vorherige 
Öffnung einer Umschließung abgelesen werden 
können. 

Anmeldung, Selbstberechnung und Fälligkeit 

§ 12. (1) Entsteht die Steuerschuld nach § 9 
Abs. 1, so hat der Steuerschuldner bis zum 25. 
eines jeden Kalendermonats bei dem Hauptzoll­
amt, in dessen Bereich sich der Betrieb des 
Steuerschuldners befindet, die Tabakwarenmen­
gen, für die im vorangegangenen Monat die 
Steuerschuld entstanden ist, nach Gattungen und 
bei Zigaretten nach Preisklassen getrennt und unter 
Angabe der Kleinverkaufspreise (§ 5) schriftlich 
anzumelden. Tabakwaren, die bis zum Tag der 
Aufzeichnung (§ 41) aus dem freien Verkehr 
zurückgenommen worden sind, müssen nicht 
angemeldet werden. 

(2) Der Steuerschuldner hat in der Anmeldung 
von den anzumeldenden Mengen jene darin 
enthaltenen Mengen abzuziehen, die auf Tabak­
waren entfallen, die nach § 6 von der Tabaksteuer 
befreit sind. Die abgezogenen Mengen sind nach 
den Befreiungsgründen des § 6 aufzugliedern. Von 
den nach Vornahme dieser Abzüge verbleibenden 
Mengen hat der Steuerschuldner die Tabaksteuer 
zu berechnen (Selbstberechnung) .' Der Steuer­
schuldner kann bei der Selbstberechnung Tabak­
steuerbeträge abziehen, die gemäß § 7 Abs. 1 oder 
§ 31 Abs. 1 zu erstatten oder zu vergüten sind. Die 
Vornahme eines solchen Abzugs gilt als Antrag im 
Sinne des § 7 Abs. 1 oder § 31 Abs. 1. 

(3) Der Steuerschuldner hat für jedes Steuerlager 
eine gesonderte Anmeldung einzureichen. Die 
Verpflichtung zur Anmeldung besteht auch dann, 
wenn für die anzumeldenden Mengen keine 
Tabaksteuer zu "entrichten ist. 

(4) Entsteht die Steuerschuld nach § 9 Abs. 1, ist 
die Tabaksteuer bis zum Ablauf der Anmeldefrist 
bei dem im Abs. 1 genannten Hauptzollamt zu 
entrichten. 

(5) Entsteht die Steuerschuld nach § 9 Abs. 2 
oder 3, so hat der Steuerschuldner die Tabak­
warenmengen binnen einer Woche nach Entstehen 
der Steuerschuld bei dem Hauptzollamt, in dessen 
Bereich sich der Betrieb befindet, schriftlich 
anzumelden. Weiters hat der Steuerschuldner die 
auf die anzumeldenden Mengen entfallende· 
Tabaksteuer selbst zu berechnen und den errech­
neten Steuerbetrag bis zum Ablauf der Anmelde­
frist zu entrichten. 

(6) Auf Antrag des Steuerschuldners kann das 
Hauptzotlamt, in dessen Bereich sich der 
Geschäftssitz des Steuerschuldners befindet, zulas­
sen, daß für mehrere Steuerlager desselben Steuer­
schuldners bei dem genannten Hauptzollamt eine 
gemeinsame Steueranmeldung abgegeben und die 
Tabaksteuer entrichtet wird. 
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4. Steueraussetzungsverfahren 

Begriff 

§ 13. (1) Die Tabaksteuer ist ausgesetzt 
(Steueraussetzungsverfahren) für Tabakwaren, die 

1. sich in einem Steuerlager (Abs. 2) befinden 
oder 

2. nach §§ 17, 18 und 23 befördert werden. 

(2) Steuerlager im Sinne dieses Bundesgesetzes 
sind Herstellungsbetriebe oder Tabakwarenlager, 
soweit für diese eine Bewilligung nach" § 14 oder 
§ 16 erteilt worden ist, sowie in anderen 
Mitgliedstaaten gelegene Betriebe, die nach den 
Bestimmungen dieser Mitgliedstaaten als Steuer­
lager zugelassen sind. 

Herstellungsbetriebe, Erteilung der Bewilligung 

§ 14. (1) Herstellungsbetriebe im Sinne dieses 
Bundesgesetzes sind im Steuergebiet gelegene 
Betriebe, in welchen Tabakwaren hergestellt 
werden. 

(2) Wer Tabakwaren gewerblich unter Steuer­
aussetzung herstellen will, bedarf einer Bewilli­
gung. Die Bewilligung ist nur Betriebsinhabern zu 
erteilen, die ordnungsgemäß kaufmännische Bücher 
führen, rechtzeitig Jahresabschlüsse aufstellen, 
Sicherheit gemäß Abs. 4 leisten, gegen deren 
steuerliche Zuverlässigkeit keine. Bedenken 
bestehen, und sofern kein Ausschließungsgrund 
(Abs. 5) vorliegt. Von den Erfordernissen, Bücher 
zu führen und Jahresabschlüsse aufzustellen, kann 
auf Antrag bei Betrieben abgesehen werden, die 
nicht nach den Vorschriften der Bundesabgaben -
ordnung, BGBI. Nr. 194/1961, zur Führung von 
Büchern verpflichtet sind, soweit dadurch die 
Erhebung der Tabaksteuer nicht gefährdet wird. 

(3) Der Antrag auf Erteilung der Bewilligung ist 
bei dem Hauptzollamt schriftlich einzubringen, in 
dessen Bereich sich der Betrieb befindet. Der 
Antrag muß alle Angaben über die für die 
Erteilung der Bewilligung geforderten Voraus­
setzungen enthalten; beizufügen sind die Unter­
lagen für den Nachweis oder die Glaubhaftma­
chung der Angaben, eine mit einem Grundriß 
versehene Beschreibung des BelIiebes und eine 
Beschreibung der Herstellung, der Lagerung, der 
Bearbeitung oder Verarbeitung und des Verbrau­
ches von Tabakwaren im Betrieb. Das Zollamt hat 
das Ergebnis der überprüfung der eingereichten 
Beschreibungen in einer mit dem Antragsteller 
aufzunehmenden Niederschrift (Befundprotokoll) 
festzuhalten. Auf diese Beschreibungen kann in 
späteren Eingaben des Antragstellers Bezug 
genommen werden, soweit Änderungen der darin 
angegebenen Verhältnisse nicht eingetreten sind. 
Im Bewilligungsbescheid ist die örtliche Begren­
zung des Betriebes anzugeben. 

(4) Vor der Erteilung der Bewilligung ist 
Sicherheit in Höhe der Tabaksteuer zu leisten, 
die voraussichtlich während eines Kalendermonats 
für aus dem Herstellungsbetrieb in den freien 
Verkehr entnommene Tabakwaren entsteht. 

(5) Eine Bewilligung darf nicht erteilt werden, 
1. wenn im Betrieb Einrichtungen, die für die 

Ausübung der amtlichen Aufsicht notwendig 
sind, nicht vorhanden sind oder 

2. wenn im Betrieb Einrichtungen vorhanden 
sind, die die amtliche Aufsicht erschweren 

. oder verhindern. 

(6) Der Betriebsinhaber ist verpflichtet, dem 
Zollamt die Inbetriebnahme sowie jede Änderung 
der in den eingereichten Beschreibungen oder im 
Befundprotokoll angegebenen Verhältnisse anzu­
zeigen. 

(7) Die Anzeigen sind binnen einer Woche, 
gerechnet vom Eintritt des anzuzeigenden Ereig­
nisses, schriftlich zu erstatten. Das Befundprotokoll 
und der Bewilligungsbescheid sind, soweit erforder­
lich, zu ergänzen. 

(8) Als Betriebsinhaber gilt die Person oder 
Personenvereinigung, auf deren Namen oder Firma 
die Bewilligung lautet. . 

Herstellungsbetriebe, Erlöschen der Bewilligung 

§ 15. (1) Das Recht zur Führung emes 
Herstellungsbetriebes erlischt: 

1. durch Widerruf der Bewilligung; 
2. durch Verzicht, wenn dieser schriftlich oder 

zur Niederschrift erklärt wird; 
3. durch Einstellung des Betriebes auf Dauer; 
4. bei einem übergang des Betriebes im Erbweg 

auf den Erben mit dem Eintritt der Rechts­
kraft des Einantwortungsbeschlusses oder mit 
der tatsächlichen übernahme des Betriebes 
durch den Erben auf Grund eines vorherge­
henden Beschlusses über die Besorgung und 
Benutzung der Verlassenschaft, bei einem 
sonstigen übergang des Betriebes mit dessen 
tatsächlicher übernahme durch' eine andere 
Person oder Personenvereinigung; 

5. durch die Eröffnung des Konkurses über das 
Vermögen des Inhabers des Herstellungsbe-' 
triebes oder durch die Ablehnung der 
Eröffnung des Konkurses mangels Masse. 

(2) Die Bewilligung ist zu widerrufen: 
1. wenn nachträglich Tatsach~n eingetreten 

sind, bei deren Vorliegen im Zeitpunkt der 
. Erteilung der Bewilligung der Antrag abzu­

weisen gewesen wäre, und das Recht zur 
Führung des Herstellungsbetriebes nicht 
bereits kraft Gesetzes erloschen ist; 

2. wenn im Betrieb während eines ununter­
brochenen Zeitraumes von mehr als sechs 
Monaten keine Tabakwaren hergestellt, 
gelagert, bearbeitet oder verarbeitet wurden; 
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3. wenn eine vom Inhaber des Herstellungsbe­
triebesbestellte Sicherheit, die unzureichend 
geworden ist, nicht binnen einer vom Zollamt 
gesetzten Frist ergänzt oder durch eine 
anderweitige Sicherheit ersetzt wurde; 

4. wenn Tatsachen die Ann"ahme rechtfertigen, 
daß der Eingang der Tabaksteuer für die 
hergestellten, gelagerten, bearbeiteten oder 
verarbeiteten Tabakwaren gefährdet ist. 

(3) Wenn die Bewilligung auf Grund anderer 
Abgabenvorschriften zurückgenommen oder aufge­
hoben wird, sind die Bestimmungen über den 
Widerruf (Abs. 2) sinngemäß anzuwenden. Die 
Zurücknahme oder Aufhebung darf nicht mit 
rückwirkender Kraft ausgesprochen werden. 

(4) Tabakwaren, die sich im Zeitpunkt des 
Erlösehens des Rechtes zur Führung des Her­
stellungsbetriebes im Betrieb befinden, gelten als im 
Zeitpunkt des Erlösehens in den freien Verkehr 
entnommen, soweit sie nicht binnen zwei Wochen 
nach dem Erlöschen in ein anderes Steuerlager 
aufgenommen werden. 

Tabakwarenlager 

§ 16. (1) Tabakwarenlager im Sinne dieses 
Bundesgesetzes sind im Steuergebiet gelegene 
Betriebe, die der Lagerung von Tabakwaren unter 
Steueraussetzung dienen. 

(2) Wer Tabakwaren unter Steueraussetzung 
lagern will, bedarf einer Bewilligung. Die Bewilli­
gung zur Führung eines Tabakwarenlagers ist nur 
zu erteilen, wenn der voraussichtliche jährliche 
Tabakwarenumsatz, berechnet nach Kleinverkaufs­
preisen, mindestens 10 Millionen Schilling und die 
durchschnittliche Lagerdauer mindestens ein 
Monat betragen. § 14 Abs. 2 bis 8 und § 15 
gelten sinngemäß. 

Verkehr unter Steueraussetzung im Steuergebiet 

§ 17. (1) Tabakwaren dürfen unter Steueraus­
setzung aus einem Steuerlager 

1. in ein anderes Steuerlager im Steuergebiet 
verbracht oder 

2. in Betriebe, de"nen die steuerfreie Verwen­
dung nach .§ 8 Abs. 2 bewilligt wurde, 
verbracht oder 

3. in ein Zollverfahren übergeführt werden, 
ausgenommen das Verfahren der Überfüh­
rung in den zollrechtlich freien Verkehr und 
das Ausfuhrverfahren. 

(2) Tabakwaren dürfen in den Fällen des § 26 
auf Antrag des nach den Zollvorschriften zur 
Anmeldung VerpfIichteten (Anmeld er) auch im 
Anschluß an die Überführung in den zollrechtlich 
freien "Verkehr unter Steueraussetzung in ein 
anderes Steuerlager oder in einen Tabakwaren­
verwendungsbetrieb 1m Steuergebiet verbracht 
werden. 

(3) Die Tabakwaren sind unverzüglich vom 
'Inhaber des beziehenden Steuerlagers in sein 
Steuerlager oder vom Inhaber des Tabakwaren­
verwendungsbetriebes in seinen Betrieb aufzuneh­
men oder vom Inhaber des Zollverfahrens in das 
Zollverfahren nach Abs. 1 Z 3 überzuführen. 

(4) Bei einer Beförderung im Steueraussetzungs­
verfahren hat der Inhaber des abgebenden Steuer­
lagers, im Falle des Abs. 2 der Anmelder oder der 
Inhaber des beziehenden Steuerlagers, Sicherheit 
für den Versand in Höhe der Steuer zu leisten, die 
bei einer Entnahme der Tabakwaren in den freien 
Verkehr entstehen würde. Besteht eine ausreichen­
de Lagersicherheit, deckt diese auch den Versand 
ab. 

Verkehr unter Steueraussetzung mit anderen 
Mitgliedstaaten 

§ 18. (1) Tabakwaren dürfen unter Steueraus­
setzung im innergemeinschaftlichen Steuerversand­
verfahren 

1. von Inhabern von Steuerlagern und berech­
tigten Empfängern (§ 19) im Steuergebiet aus 
Steuerlagern in anderen Mitgliedstaaten 
bezogen oder 

2. aus Steuerlagern im Steuergebiet in Steuer­
lager oder Betriebe von berechtigten Empfän­
gern in anderen Mitgliedstaaten verbracht 
oder 

3. durch das Steuergebiet befördert 
werden. Im Falle der Z 2 hat der Inhaber des 
abgebenden Steuerlagers (Versender) für den 
Versand eine in allen Mitgliedstaaten gültige 
Sicherheit in Höhe der Steuer zu leisten, die bei 
einer Entnahme der Tabakwaren in den freien 
Verkehr im Steuergebiet entstehen würde. Besteht 
eine ausreichende Lagersicherheit, deckt diese auch 
den Versand ab. 

(2) Die Tabakwaren sind unverzüglich 
1. vom Inhaber des abgebenden Steuerlagers aus 

dem Steuergebiet in den anderen Mitglied­
staat zu verbringen, 

2. vom Inhaber des beziehenden Steuerlagers in 
sein Steuerlager oder vom berechtigten 
Empfänger in seinen Betrieb im Steuergebiet 
aufzunehmen. Mit der Aufnahme ist das 
innergemeinschaftliche Steuerversandverfah­
ren abgeschlossen. 

(3) Mit der Aufnahme der Tabakwaren in den 
Betrieb des berechtigten Empfängers entsteht die 
Steuerschuld, es sei denn, sie sind im Rahmen einer 
Bewilligung zur steuerfreien Verwendung bezogen 
worden. Steuerschuldner ist der berechtigte 
Empfänger. Für die Anmeldung und Entrichtung 
der Steuer gilt § 12 Abs. 1 bis 4 sinngemäß. 
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Berechtigte Empfänger 

§ 19. (1) Berechtigte Empfänger im Sinne dieses 
Bundesgesetzes sind Personen, denen von einem 
anderen Mitgliedstaat oder nach Abs. 2 die 
Bewilligung erteilt worden ist, Tabakwaren unter 
Steueraussetzung aus einem anderen Mitgliedstaat 
zu gewerblichen Zwecken nicht nur gelegentlich zu 
beziehen. 

(2) Die Bewilligung wird auf Antrag Personen 
oder Personenvereinigungen, mit Ausnahme von 
befugten Tabakwarenhändlern, welche unmittelbar 
Tabakwaren an Letztverbraucher abgeben dürfen, 
erteilt, die ordnungsgemäß kaufmännische Bücher 
führen, rechtzeitig Jahresabschlüsse aufstellen und 
gegen deren steuerliche Zuverlässigkeit keine 
Bedenken bestehen. Vor der Erteilung der 
Bewilligung ist Sicherheit für die voraussichtlich 
während eines Kalendermonats entstehende Steuer 
zu leisten. 

(3) Der Antrag muß alle für die Erteilung der 
Bewilligung geforderten Voraussetzungen enthal­
ten; beizufügen sind die Unterlagen über den 
Nachweis oder die Glaubhaftmachung der Anga­
ben. Anzugeben sind der Gegenstand und die 
Anschrift des Betriebes, der die Tabakwaren 
beziehen soll, die Menge der Tabakwaren und 
die Höhe der voraussichtlich während eines Jahres 
entstehenden Steuer. 

(4) Der Antrag ist bei dem Hauptzollamt 
schriftlich einzubringen, in dessen Bereich der 
Antragsteller seinen Geschäfts- oder Wohnsitz hat. 
Für das Erlöschen der Bewilligung gilt § 15 
sinngemäß. 

Begleitdokument 

§ 20. (1) Sollen Tabakwaren unter Steueraus­
setzung in ein Steuerlager oder in den Betrieb eines 
berechtigten Empfängers in einem anderen Mit­
gliedstaat verbracht werden, hat der Versender das 
nach der Verordnung (EWG) Nr.2719/92 der 
Kommission vom 11. September 1992 zum beglei­
tenden Verwaltungsdokument bei der Beförderung 
verbrauchsteuerpflichtiger Waren unter Steueraus­
setzung (ABI. EG Nr. L 276 S. 1) vorgeschriebene 
Versandpapier (begleitendes Verwaltungsdoku­
ment) auszufertigen. Als begleitendes Verwaltungs­
dokument gelten auch Handelsdokumente, wenn 
sie die gleichen Angaben unter Hinweis auf das 
entsprechende Feld im Vordruck des begleitenden 
Verwaltungsdokuments enthalten. Der Beförderer 
hat die zweite bis vierte Ausfertigung des Begleit-. 
dokuments bei der Beförderung der Tabakwaren 
mitzuführen. Der Versender hat die erste Aus­
fertigung zu seinen Aufzeichnungen zu nehmen. 

(2) An Stelle des im Abs. 1 vorgesehenen 
Begleitdokuments kann bei der Verbringung von 
Tabakwaren über das Gebiet von EFfA-Ländern 
das Einheitspapier nach der Verordnung (EWG) 

Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 zur 
Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften 
(ABI. EG Nr. L 302 S. 1) verwendet werden. Der 
Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, 
durch Verordnung das diesbezügliche Verfahren 
näher zu regeln. 

(3) Ändert sich während des Versands nach 
Abs. 1 der Ort der Lieferung oder der Empfänger, 
hat dies der Versender oder der von ihm mit dem 
Versand Beauftragte unverzüglich dem für den 
Versender zuständigen Hauptzollamt anzuzeigen 
und die Änderung unverzüglich in das Begleit­
dokument einzutragen. 

§ 21. (1) Werden Tabakwaren unter Steueraus­
setzung aus anderen Mitgliedstaaten im Steuer­
gebiet von Inhabern von Steuerlagern oder 
berechtigten Empfängern bezogen, hat der Beför­
derer bei der Beförderung ein für die Tabakwaren 
ordnungsgemäß ausgefertigtes Begleitdokument 
(§ 20 Abs. 1 oder 2) mitzuführen. Zur Erledigung 
des innergemeinschaftlichen Steuerversandverfah­
rens hat der Empfänger die dritte und vierte 
Ausfertigung des Begleitdokuments mit seiner 
Empfangsbestätigung dem für die amtliche Auf­
sicht zuständigen Zollamt vorzulegen und anschlie­
ßend die für den Versender bestimmte dritte 
Ausfertigung (Rückschein) unverzüglich an den 
Versender zurückzusenden. Wird das Einheits­
papier als Versandpapier verwendet, hat der 
Empfänger als Rückschein eine Ablichtung des 
fünften Exemplars des Einheitspapiers mit seiner 
Empfangsbestätigung unverzüglich an den Ver­
sender zurückzusenden. Eine weitere Ablichtung 
dieses Exemplars hat der Empfänger zu seinen 
Aufzeichnungen zu nehme!l' 

(2) Das Hauptzollamt kann den Empfänger auf 
Antrag unter Bedingungen und Auflagen von der 
Vorlagepflicht nach Abs. 1 befreien, wenn die 
Steuerbelange . dadurch nicht beeinträchtigt werden. 
Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, 
durch Verordnung das diesbezügliche Verfahren 
näher zu regeln. 

Sicherheitsleistung 

§ 22. (1) Sicherheit für das Steuerversandver­
fahren kann für mehrere Verfahren als Gesamt­
bürgschaft oder für jedes Verfahren einzeln als 
Einzelbürgschaft oder als Barsicherheit geleistet 
werden. 

(2) Der Bundesminister für Finanzen wird 
ermächtigt, durch Verordnung 

1. die Art und das Verfahren der Sicherheits­
leistung im Steuerversandverfahren näher zu 
regeln, 

2. zu regeln, daß unter bestimmten Voraus­
setzungen bei der Erteilung einer Bewilligung 
auf die Leistung einer Sicherheit nach §§ 14 
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Abs. 4, 16 Abs. 2 oder 19 Abs. 2 verzichtet 
werden kann, wenn dadurch das Tabak­
steueraufkommen nicht gefährdet wird. 

5. Ausfuhr unter Steueraussetzung 

§ 23. (l) Tabakwaren dürfen aus Steuerlagern 
unter Steueraussetzung aus dem EG-Verbrauch­
steuergebiet ausgeführt werden. 

(2) Werden die Tabakwaren über andere 
Mitgliedstaaten ausgeführt, ist das innergemein­
schaftliche Steuerversandverfahren anzuwenden. 

(3) Für Tabakwaren unter Steueraussetzung, die 
unmittelbar oder über andere Mitgliedstaaten aus 
dem EG-Verbrauchsteuergebiet ausgeführt werden 
sollen, gilt § 20 sinngemäß. An die Stelle des 
Empfängers tritt die Zollstelle, an der die Tabak­
waren das EG-Verbrauchsteuergebiet verlassen. 

(4) Der Inhaber des Steuerlagers hat Sicherheit 
in Höhe der Steuer zu leisten, die bei einer 
Entnahme der Tabakwaren in den freien Verkehr 
entstehen würde. Werden die Tabakwaren über 
andere Mitgliedstaaten ausgeführt, muß die 
Sicherheit in allen Mitgliedstaaten gültig sein. 

(5) Der Inhaber des Steuerlagers hat die 
Tabakwaren unverzüglich auszuführen. 

6. Unregelmäßigkeiten im Verkehr unter 
Steueraussetzung 

§ 24. (1) Werden Tabakwaren während der 
Beförderung nach den §§ 17, 18, 23 oder 26 im 
Steuergebiet dem Steueraussetzungsverfahren ent­
zogen, entsteht die Steuerschuld, es sei denn, daß 
die Tabakwaren nachweislich untergegangen oder 
-an Personen im Steuergebiet abgegeben worden 
sind, die zum Bezug von steuerfreien Tabakwaren 
oder von Tabakwa(en unter Steueraussetzung 
berechtigt sind. Schwund steht dem Untergang 
gleich. Tabakwaren gelten als entzogen, wenn sie 
in den Fällen des § 17 Abs. 3, des § 18 Abs. 2, des 
§ 23 Abs. 5 oder des § 26 Ahs. 2 nicht bestim­
mungsgemäß in das Steuerlager oder den Betrieb 
im Steuergebiet aufgenommen, in ein Zollverfahren . 
übergeführt oder aus dem Steuergebiet ausgeführt 
werden. . 

(2) Wird 1m Steuergebiet festgestellt, daß 
Tabakwaren bei der Beförderung aus einem 
Steuerlager eines anderen Mitgliedstaates dem 
Steueraussetzungsverfahren entzogen worden sind, 
und kann nicht ermittelt werden, wo die Tabak­
waren entzogen worden sind, gelten sie als im 
Steuergebiet entzogen. Der erste Satz gilt sinnge­
mäß, wenn eine sonstige Unregelmäßigkeit fest­
gestellt worden ist,. die einem Entziehen aus dem 
Steueraussetzungsverfahren gleichsteht. 

(3) Sind Tabakwaren im irinergemeinschaftlichen 
Steuerversandverfahren aus einem Steuerlager im 
Steuergebiet an ein Steuerlager, einen berechtigten 

Empfänger oder eine AusfuhrzollsteIle in einem 
anderen Mitgliedstaat versandt worden und führt 
der Versender nicht innerhalb einer Frist von vier 
Monaten ab dem Tag des Versandbeginns den 
Nachweis, daß die Tabakwaren 

1. am Bestimmungsort angelangt oder 
2. untergegangen oder 
3. auf Grund einer außerhalb des Steuergebiets 

eingetretenen oder als eingetreten geltenden 
Unregelmäßigkeit nicht am Bestimmungsort 
angelangt sind, 

gelten sie als im Steuergebiet dem Steueraus­
setzungsverfahren entzogen. 

(4) G~ht im Steuerversandverfahren nach §§ 18 
oder 23 der Rückschein nicht innerhalb von zwei 
Monaten nach dem Versand beim Versender ein 
oder sind im Rückschein Mehr- oder Fehlmengen 
bestätigt worden, hat der Versender dies unver­
züglich dem für die amtliche Aufsicht zuständigen 
Zollamt schriftlich anzuzeigen. 

(5) Steuerschuldner ist in den Fällen der Abs. 1 
bis 3 

1. der Versender, 
2. daneben der Empfänger, wenn er vor 

Entstehung der Steuerschuld die Gewahr­
same an den Tabakwaren erlangt hat. 

Im Falle des Abs. 1 ist auch Steuerschuldner, wer 
die Tabakwaren entzogen hat. Die Steuer ist 
unverzüglich bei dem Hauptzollamt schriftlich 
anzumelden und zu entrichten, in dessen Bereich 
der Steuerschuldner seinen Betrieb oder seinen 
Geschäfts- oder Wohnsitz hat, in Ermangelung 
eines solchen im Steuergebiet, beim Hauptzollamt 
Innsbruck. 

(6) Wird in den Fällen der Abs. 2 und 3 vor' 
Ablauf einer Frist von drei Jahren ab dem Tag der 
Ausfertigung des innergemeinschaftlichen Begleit­
dokuments festgestellt, daß die Unregelmäßigkeit, 
welche die Steuerschuld ausgelöst hat, in einem 
anderen Mitgliedstaat eingetreten und die Steuer in 
diesem Mitgliedstaat erhoben worden ist, ist die im 
Steuergebiet entrichtete Steuer auf Antrag zu 
erstatten. Die Erstattung obliegt dem Zollamt, bei 
dem der zu erstattende Betrag entrichtet wurde. 

7. Einfuhren aus Drittländem 

§ 25. Werden Tabakwaren aus einem Drittland 
unmittelbar in das Steuergebiet eingebracht (Ein­
fuhr) oder befinden sie sich in einem Zollverfahren 
oder in einer Freizone oder einem Freilager des 
Steuergebietes, so gelten für die Erhebung der 
Tabaksteuer, soweit in diesem Bundesgesetz nicht 
anderes bestimmt ist, sinngemäß die Zollvorschrif­
ten. 

§ 26. (1) Tabakwaren dürfen im Anschluß an die 
Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr 
unter Steueraussetzung verbracht werden (§ 17 
Abs. 2). Für die Verbringung hat der Anmelder 
oder der Inhaber des Steuerlagers Sicherheit in 
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Höhe der Steuer zu leisten, die bei einer Entnahme 
der Tabakwaren in den freien Verkehr entstehen 
würde. 

(2) Der Inhaber des Steuerlagers oder des 
Tabakwarenverwendungsbetriebes hat die Tabak­
waren unverzüglich in das Steuerlager oder in den 
Tabakwarenverwendungsbetrieb aufzunehmen. 

8. Verbringen außerhalb des Steueraussetzungs­
verfahrens 

Bezug zu gewerblichen Zwecken 

§ 27. (1) Werden Tabakwaren aus dem freien 
Verkehr eines Mitgliedstaates zu gewerblichen 
Zwecken bezogen, entsteht die Steuerschuld 
dadurch, daß der Bezieher 

1. die Tabakwaren im Steuergebiet in Empfang 
nimmt oder 

2. die außerhalb des Steuergebietes in Empfang 
genommenen Tabakwaren in das Steuergebiet 
verbringt oder verbringen läßt. 

Steuerschuldner ist der Bezieher. Der Bezug durch 
eine Einrichtung des öffentlichen Rechts steht dem 
Bezug zu gewerblichen Zwecken gleich. 

(2) Werden Tabakwaren aus dem freien Verkehr 
eines Mitgliedstaates in anderen als den in Abs. 1 
genannten Fällen in das Steuergebiet verbracht, 
entsteht die Steuerschuld dadurch, daß sie erstmals 
im Steuergebiet zu gewerblichen Zwecken in 
Gewahrsame gehalten oder verwendet werden. 
Steuerschuldner ist, wer sie in Gewahrsame hält 
oder verwendet. 

(3) Wer Tabakwaren nach den Abs. 1 oder 2 
beziehen, in Gewahrsame halten oder verwenden 
will, hat dies dem Hauptzollamt, in dessen Bereich 
er seinen. Geschäfts- oder Wohnsitz hat, vorher 
anzuzeigen und für die Steuer Sicherheit zu leisten. 
Hat der Anzeigepflichtige keinen Geschäfts- oder 
Wohnsitz im Steuergebiet, ist die Anzeige beim 
Hauptzollamt Innsbruck zu erstatten. 

(4) In der Anzeige sind die Gattungen, die 
voraussichtlich benötigten Mengen der Tabak­
waren und der Zweck anzugeben, für den sie 
bezogen, in Gewahrsame gehalten oder verwendet 
werden sollen; dabei ist auch anzugeben, ob 
gleichartige Tabakwaren des freien Verkehrs 
gehandelt, gelagert oder verwendet werden. 

(5) Der Steuerschuldner hat für die Tabakwaren, 
für die die Steuerschuld entstanden ist, unverzüg­
lich bei dem Hauptzollamt, in dessen Bereich der 
Steuerschuldner: seinen Geschäfts- oder Wohnsitz 
hat, in Ermangelung eines solchen, beim Haupt­
zollamt Innsbruck, eine Steueranmeldung abzuge­
ben, die Steuer zu berechnen und diese spätestens 
am 25. des auf das Entstehen der Steuerschuld 
folgenden Kalendermonats zu entrichten. Wird das 
Verfahren nach Abs. 3 nicht eingehalten, ist die 
Steuer unverzüglich zu entrichten. 

(6) Für Personen oder Personenvereinigungen, 
dIe Tabakwaren an Letztverbraucher abgeben, ist 
es unzulässig, Tabakwaren aus dem freien Verkehr 
eines Mitgliedstaates zu gewerblichen Zwecken zu 
beziehen oder gemäß Abs. 2 in Gewahrsame zu 
halten oder zu verwenden. 

'(7) Wer ;orsätzlich Tabakwaren entgegen der 
Bestimmung des Abs. 6 bezieht, in Gewahrsame 
hält oder verwendet, macht sich einer Finanzord­
nungswidrigkeit schuldig und ist nach § 51 Abs. 2 
Finanzstrafgesetz, BGBI. Nr. 129/1958, zu bestra­
fen. 

Vereinfachtes Begleitdokument 

§ 28. (1) Werden Tabakwaren des freien 
Verkehrs aus anderen Mitgliedstaaten zu gewerb­
lichen Zwecken in das Steuergebiet verbracht, hat 
der Beförderer bei der Beförderung die zweite und 
dritte Ausfertigung des vereinfachten Veryvaltungs­
dokuments oder des entsprechenden Handelsdoku­
ments nach Artikel 2 der Verordnung (EWG) 
Nr. 3649/92 der Kommission vom 17. Dezember 
1992 über ein vereinfachtes Begleitdokument für 
die Beförderung von verbrauchsteuerpflichtigen 
Waren, die sich bereits im steuerrechtlich freien 
Verkehr des Abgangsmitgliedstaats befinden (ABI. 
EG Nr. L 369 S. 17), mitzuführen. 

(2) Ist bei der Beförderung eine Empfangsbe­
stätigung nach Artikel 4 der im Abs. 1 angeführten 
Verordnung erforderlich, hat der Anzeigepflichtige 
(§ 27 Abs. 3) die für den Lieferer bestimmte 
Ausfertigung des vereinfachten Begleitdokuments 
mit der vom Abgangsmitgliedstaat vorgesehenen 
Empfangsbestätigung unverzüglich an den Lieferer 
zurückzusenden. Das Zollamt hat auf Antrag die 
Anmeldung oder Entrichtung der Tabaksteuer zu 
be'stätigen. 

(3) Wer Tabakwaren des freien Verkehrs zu 
gewerblichen Zwecken in andere Mitgliedstaaten 
verbringen will, hat das vereinfachte Begleitdoku­
ment auszufertigen. Der Versender hat die erste 
Ausfertigung des Begleitdokuments zu seinen 
Aufzeichnungen zu nehmen. Der Beförderer hat 
die zweite und dritte Ausfertigung des Begleit­
dokuments bei der Beförderung der Tabakwaren 
mitzuführen. 

Verbringen zu privaten Zwecken 

§ 29. (1) Tabakwaren, die eine natürliche Person 
für den eigenen Bedarf in einem anderen Mitglied­
staat im freien Verkehr erwirbt und selbst in das 
Steuergebiet verbringt, sind steuerfrei, wenn diese 
für private und nicht für gewerbliche Zwecke 
bestimmt sind. 
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(2) Bei der Beurteilung, ob Tabakwaren nach 
Abs. 1 zu privaten Zwecken oder nach § 27 zu 
gewerblichen Zwecken bezogen, in Gewahrsame 
gehalten oder verwendet werden, sind die nach­
stehenden Umstände zu berücksichtigen: 

1. handelsrechtliche Stellung und Gründe des 
Inhabers für die Gewahrsame an den Tabak-
waren; . 

2. der Ort, an dem sich die Tabakwaren 
befinden, oder die Art der Beförderung; -

3. Unterlagen über die Tabakwaren; 
4. die Menge und Beschaffenheit der Tabak­

waren. 

(3) Die Steuerschuld für Tabakwaren, die nicht 
steuerfrei sind, entsteht mit dem Verbringen in das 
Steuergebiet. Steuerschuldner ist die natürliche 
Person, die die Tabakwaren in das Steuergebiet 
verbringt. 

(4) Der Steuerschuldner hat für Tabakwaren, für 
die die Steuerschuld entstanden ist, unverzüglich 
bei dem Hauptzollamt, in dessen Bereich er seinen 
Wohnsitz hat, in Ermangelung eines solchen, beim 
Hauptzollamt Innsbruck; die Tabaksteuer schrift­
lich anzumelden und zu entrichten. 

Versandhandel 

§ 30. (1) Der Versandhandel mit Tabakwaren 
gemäß Abs. 2 ist unzulässig. 

(2) Versandhandel betreibt, wer Tabakwaren aus 
dem freien Verkehr des Mitgliedstaates, in dem er 
seinen Sitz hat, an Privatpersonen in anderen 
Mitgliedstaaten liefert und den Versand der 
Tabakwaren an den Erwerber selbst durchführt 
oder' durch andere durchführen läßt (Versand­
händler). Als Privatpersonen im Sinne dieser 
Bestimmung gelten alle Erwerber, die sich gegen­
über dem Versandhändler nicht als Abnehmer 
ausweisen, deren innergemeinschaftliche Erwerbe 
nach den Vorschriften des Umsatzsteuergesetzes 
der Umsatzsteuer unterliegen. 

(3) Werden Tabakwaren durch einen Versand­
händler mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat in 
das Steuergebiet geliefert, entsteht die Steuerschuld 
mit der Auslieferung der Tabakwaren an die 
Privatperson im Steuergebiet. Steuerschuldner ist 
der Versandhändler. 

(4) Der Steuerschuldner hat für die Tabakwaren, 
für die die Steuerschuld entstanden ist, unverzüg­
lich bei dem Hauptzollamt, in dessen Bereich der 
Erwerber seinen Wohnsitz (Sitz) hat, eine Steuer­
anmeldung abzugeben, darin die Steuer selbst zu 
berechnen und zu entrichten. 

(5) Wer vorsätzlich dem Verbot des Abs. 1 
zuwiderhandelt, macht sich einer Finanzordnungs­
widrigkeit schuldig und ist nach § 51 Abs. 2 des 
Finanzstrafgesetzes zu bestrafen. 

Steuererstattung oder Steuervergütung bei Ver­
bringen zu gewerblichen Zwecken in andere 

Mitgliedstaaten oder Drittländer 

§ 31. (1) Die Steuer wird auf Antrag erstattet 
oder vergütet für nachweislich im Steuergebiet 
versteuerte Tabakwaren, die. zu gewerblichen 
Zwecken 

a) in einen anderen Mitgliedstaat verbracht 
worden sind oder 

b) unmittelbar in em Drittland ausgeführt 
worden sind. 

(2) Eine Erstattung oder Vergütung nach Abs. 1 
lit. a wird nur gewährt, wenn der Berechtigte 
(Abs. 3) eine amtliche Bestätigung des anderen 
Mitgliedstaates darüber vorlegt, daß die Tabak­
waren dort ordnungsgemäß steuerlich erfaßt 
worden sind. Im Falle der Ausfuhr ist der Austritt 
über die Zollgrenze nachzuweisen. 

(3) Erstattungs- oder vergütungsberechtigt ist 
derjenige, auf dessen Rechnung die Tabakwaren in 
den anderen Mitgliedstaat verbracht oder in das 
Drittland ausgeführt wurden. 

(4) Erstattungs- und Vergütungsanträge sind nur 
für volle Kalendermonate zulässig. Sie sind bei 
s'onstigem Verlust des Anspruchs bis zum Ablauf 
des auf die Verbringung oder die Ausfuhr der 
Tabakwaren folgenden Kalenderjahres zu stellen. 

(5) Die Erstattung oder Vergütung der Tabak­
steuer obliegt dem Hauptzollamt, in dessen Bereich 
der Berechtigte seinen Geschäfts- oder Wohnsitz 
hat, in Ermangelung eines solchen, dem Haupt­
zollamt Innsbruck. 

9. Amtliche Aufsicht 

§ 32. (1) Die Herstellung, die Lagerung, die 
Beförderung, der Handel, die Bearbeitung, die 
Verarbeitung, die Verwendung, die Vernichtung 
und die Vergällung von Tabakwaren unterliegen 
im Steuergebiet der amtlichen Aufsicht. 

(2) Die amtliche Aufsicht umfaßt alle Ober­
wachungsmaßnahmen des Zollamtes, die .erforder­
lich sind, um zu verhindern, daß Tabakwaren der 
Besteuerung entzogen werden. 

(3) Die amtliche Aufsicht obliegt dem Zollamt, 
in dessen Bereich sich der zu beaufsichtigende 
Betrieb, das zu beaufsichtigende Transportmittel 
oder Transportbehältnis oder die zu beaufsichti­
gende Ware befinden. 

§ 33. (1) In Ausübung der amtlichen Aufsicht 
sind die Zollorgane unbeschadet der Befugnisse, 
die ihnen nach der Bundesabgabenordnung 
zustehen, befugt, 

1. in Betrieben und Transportmitteln Nachschau 
zu halten; 

2. Umschließungen und Transportbehältnisse, in 
denen sich Tabakwaren befinden oder 
befinden können, auf ihren Inhalt zu prüfen; 
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3. Tabakwarenproben unentgeltlich zu entneh­
men; 

4. die Bestände an Tabakwaren festzustellen; 
s. in Bücher und Aufzeichnungen, die auf 

Grund gesetzlicher Bestimmungen oder ohne 
gesetzliche Verpflichtung geführt werden, 
sowie In die zu den Büchern und Aufzeich­
nungen· gehörenden Belege Einsicht zu 
nehmen; 

6. zu prüfen, ob den Bestimmungen über die 
Aufzeichnungspflichten (§§ 37 bis 41) ent­
sprochen wurde und ob die Aufzeichnungen 
fortlaufend, vollständig und richtig geführt 
werden; 

7. Umschließungen, die zur Aufnahme von 
Tabakwaren bestimmt sind öder in denen 
sich Tabakwaren befinden, zu kennzeichnen 
oder diese Kennzeichnung anzuordnen. 

(2) In Ausübung der amtlichen Aufsicht· stehen 
den Zollorganen auch alle Befugnisse zu, die ihnen 
nach dem Zollrechts-Durchführungsgesetz einge­
räumt sind. 

§ 34. (1) Der Inhaber eines Steuerlagers oder 
eines Tabakwarenverwendungsbetriebes und der 
berechtigte Empfänger haben durch eine körper­
liche Bestandsaufnahme festzustellen, welche Men­
gen an Tabakwaren, getrennt nach den Gattungen 
und Sorten, sich am Ende des Zeitraumes, welcher 
der Gewinnermittlung für Zwecke der Erhebung 
der Abgaben vom Einkommen zugrunde gelegt 
wird, im Betrieb befinden und das Ergebnis dieser 
Bestandsaufnahme binnen vier Wochen dem 
Hauptzollamt schriftlich mitzuteilen. 

(2) Die im Abs. 1 angeführten Personen haben 
auf Verlangen des Zollamtes aus den nach §§ 37 
bis 4 r geführten Aufzeichnungen rechnerisch zu 
ermitteln, welche Tabakwarenmengen, nach Gat­
tungen und Sorten getrennt, in einem vom Zollamt 
zu bestimmenden Zeitraum hergestellt, zum 
Verbrauch entnommen, weggebracht, aufgenom -
men, zurückgenommen, steuerfrei verwendet (§ 6 
Abs. 1 Z 1), bezogen, unbrauchbar gemacht oder 
vernichtet wurden. 

(3) Die im Abs. 1 angeführten Personen und 
derjenige, in dessen Gewahrsame sich ein Trans­
portmitteloder Transportbehältnis befindet, von 
dem anzunehmen ist, daß damit Tabakwaren 
befördert werden, sind verpflichtet, die Amts­
handlungen des Zollamtes ohne jeden Verzug zu 
ermöglichen, die erforderlichen Hilfsdienste unent­
geltlich zu leisten und die nötigen Hilfsmittel 
unentgeltlich beizustellen. 

§ 3$. Ergeben sich in einem Steuerlager, einem 
Tabakwarenverwendungsbetrieb oder einem 
Betrieb eines berechtigten Empfängers bei der 
Aufnahme von Tabakwarenbeständen Fehlmengen, 
deren Entstehen der Betriebsinhaber nicht aufklä­
ren kann, so gilt für diese Fehlmengen die 

Steuerschuld als im Zeitpunkt der Bestandsauf­
nahme entstanden, soweit sie nicht schon vorher 
entstanden ist. . 

§ 36. (1) Der Inhaber eines Steuerlagers hat jede 
Wegbringung von Tabakwaren, die in ein anderes 
im Steuergebiet gelegenes Steuerlager oder einen 
Tabakwarenverwendungsbetrieb aufgenommen 
werden sollen, dem Zollamt anzuzeigen, in dessen 
Bereich sich der Betrieb des Empfängers befindet. 

(2) Die Anzeige hat zu enthalten: 
1. die Menge und die· Gattungen der weg­

gebrachten Tabakwaren; 
2. den Tag der Wegbringung; 
3. die Bezeichnung und die Anschrift des 

Betriebes, in den die Tabakwaren aufgenom­
men werden sollen. 

(3) Die Anzeige ist in der Regel am Tag der 
Wegbringung, spätestens jedoch am zweiten 
darauffolgenden Werktag, schriftlich zu erstatten. 

(4) Die Angaben (Abs.2) über mehrere Weg­
bringungen von Tabakwaren, die am selben Tag 
stattgefunden haben, können in einer Anzeige 
zusammengefaßt werden, wenn die Tabakwaren in 
denselben Betrieb aufgenommen werden sollen. 

10. Aufzeichnungspflichten 

§ 37. (1) Der Inhaber eines Steuerlagers hat 
Aufzeichnungen zu führen, aus denen hervorgehen 
muß, welche Tabakwaren 

1. im Betrieb hergestellt wurden; 
2. in den Betrieb aufgenommen wurderi; 
3. zum Verbrauch 1m Betrieb entnommen 

wurden; 
4. aus dem Betrieb weggebracht wurden; 
s. in den Betrieb zurückgenommen wurden; 
6. 1m Betrieb. unbrauchbar gemacht oder 

vernichtet wurden. 

(2) Aus den Aufzeichnungen müssen neben der 
Gattung, der Menge und der Sortenbezeichnung 

. der Tabakwaren zu ersehen sein: 
1. für die im Betrieb hergestellten Tabakwaren 

der Tag der Herstellung; als Tag der 
Herstellung von Tabakwaren, die verpackt 
werden sollen, gilt der Tag, an dem sie 
verpackt wurden; 

2. für die in den Betrieb aufgenommenen 
Tabakwaren der Verkaufspreis (§ 5) und der 
Tag der Aufnahme; zusätzlich müssen 
entweder aus den Aufzeichnungen oder· den 
Belegen der Name oder die Firma und die 
Anschrift des Lieferanten zu entnehmen sein 
und 
a) gegebenenfalls die Bezeichnung und die 

Anschrift des Steuerlagers, aus dem die 
Tabakwaren bezogen wurden, oder 

b) im Falle der Einfuhr der Tag der 
Abfertigung zum zollrechtlich freien 
Verkehr, die Bezeichnung der Zollstelle, 
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bei der die Abfertigung stattfand, sowie 
der Name oder die Firma und die 
Anschrift des Anmelders; 

3. für die zum Verbrauch im Betrieb entnom­
menen Tabakwaren der Verkaufspreis und 
der Tag der Entnahme; 

4. für die in den Betrieb zurückgenommenen 
Tabakwaren der Verkaufspreis und der Tag 
der Zurücknahme; zusätzlich müssen entwe­
der aus den Aufzeichnungen oder den 
Belegen der Name oder die Firma und die 
Anschrift des Abnehmers, der die Tabak­
waren zurückgegeben hat, zu entnehmen sein 
und, wenn die Tabakwaren aus einem 
Steuerlager, einem Tabakwarenverwendungs­
betrieb, einem anderen Mitgliedstaat oder 
einem Dritdand zurückgenommen wurden, 
die unter Z 2 lit. a und b aufgezählten 
Angaben; 

5. für die aus dem Betrieb weggebrachten 
Tabakwaren der Verkaufspreis und der Tag 
der Wegbringung; zusätzlich müssen entwe­
der aus den Aufzeichnungen oder den 
Belegen der Name oder die Firma und die 
Anschrift des Abnehmers zu entnehmen sein 
und 
a) gegebenenfalls die Bezeichnung und die. 

Anschrift des Steuerlagers oder Tabak­
warenverwendungsbetriebes, in den die 
Tabakwaren aufgenommen werden sollen, 
oder 

b) wenn die Tabakwaren in einen anderen 
Mitgliedstaat unter Steueraussetzung ver­
bracht werden sollen, der Name oder die 
Firma und die Anschrift des Abnehmers in 
diesem Mitgliedstaat, oder 

c) wenn die Tabakwaren aus dem Steuer­
gebiet: ausgeführt wurden, der Tag des 
Austritts über die Zollgrenze; 

6. für die im Betrieb unbrauchbar gemachten 
oder vernichteten Tabakwaren der Tag und 
die Art des Unbrauchbarrnachens oder der 
Vernichtung. 

§ 38. (1) Der Inhaber eines Tabakwarenverwen­
dungsbetriebes hat Aufzeichnungen zu führen, aus 
denen hervorgehen muß, 

1. wie viele Tabakwaren 
a) in den Betrieb aufgenommen wurden; 
b) im Betrieb verwendet wurden; 
c) aus dem Betrieb weggebracht wurden; 

2. zu welchen Zwecken die Tabakwaren 
verwendet wurden. 

(2) Die Aufzeichnungen über die in den Betrieb 
aufgenommenen oder aus dem Betrieb wegge­
brachten Tabakwaren müssen den Bestimmungen 
des § 37 Abs. 2 Z 2 und 5 entsprechen. Für die im 
Betrieb verwendeten Tabakwaren müssen aus den 
Aufzeichnungen die verwendeten Mengen, 
getrennt nach Gattungen und Sorten, sowie der 
Tag und die Art der Verwendung zu ersehen sein. 

§ 39. (l) Der berechtigte Empfänger (§ 19 
Abs. 1) hat Aufzeichnungen zu führen, aus denen 
hervorgehen muß, wie viele Tabakwaren er unter 
Steueraussetzung aus anderen Mitgliedstaaten 
empfangen hat. 

(2) Die Aufzeichnungen müssen den Bestim­
mungen des § 37 Abs. 2 Z 2 lit. a entsprechen. 

§ 40. (1) Der Bezieher, Inhaber oder Verwender 
(§ 27 Abs. 1 und 2) hat Aufzeichnungen über jene 
Vorgänge zu führen, die für die Erhebung der 
Tabaksteuer von Bedeutung sind. • 

(2) Die Aufzeichnungen müssen den Bestim­
mungen des § 37 Abs. 2 Z 2 bis 6 entsprechen. 

§ 41. (1) Die Eintragungen in die Aufzeich­
nungen (§§ 37 bis 40) sind in der Regel am Tag 
des aufzuzeichnenden Ereignisses vorzunehmen, 
spätestens jedoch am zweiten darauffolgenden 
Werktag. 

(2) Die Aufzeichnungen sind so zu führen, daß 
in dem Betrieb, auf welchen sie sich beziehen, 
innerhalb einer angemessenen Frist die Eintragun­
gen festgestellt und die dazugehörenden Belege 
eingesehen werden können. 

11. Übergangs- und Schlußbestimmungen 

§ 42. Soweit in diesem Bundesgesetz auf 
Bestimmungen anderer Bundesgesetze oder Rechts­
vorschriften der Europäischen Gemeinschaft ver­
wiesen und nicht anderes bestimmt wird, sind diese 
Rechtsvorschriften m ihrer jeweils geltenden 
Fassung anzuwenden. 

§ 43. Das Tabaksteuergesetz 1962, BGBI. 
Nr. 107, zuletzt geändert durch BGBI. Nr. 663/ 
1987, tritt zu dem in § 44 Abs. 1 bezeichneten 
Zeitpunkt außer Kraft. Es ist jedoch weiterhin auf 
Tabakwaren anzuwenden, für die die Steuerschuld 
vor diesem Zeitpunkt entstanden ist oder für die in 
den Fällen der Einfuhr der Zeitpunkt, der für die 
Anwendung der zolltarifarischen Bestimmungen 
maßgebend ist, vor diesem Zeitpunkt gelegen ist. 

§ 44. (1) Dieses Bundesgesetz tritt gleichzeitig 
mit dem Vertrag über den Beitritt der Republik 
Österreich zur Europäischen Union in Kraft. 

(2) Verordnungen auf Grund dieses Bundes­
gesetzes können bereits von dem seiner Kundma­
chung folgenden Tag an erlassen werden. Sie 
dürfen jedoch frühestens zu dem im Abs. 1 
bezeichneten Zeitpunkt in Kraft gesetzt werden. 

(3) Für Tabakwaren, die sich zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretensdieses Bundesgesetzes in Steuer­
lagern oder im Versand an solche Lager 
befinden, gilt die Steuer als ausgesetzt. 
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(4) Herstellungsbetriebe im Sinne des § 8 Abs. 1 
und Freilager im Sinne des § 12 Abs. 1 des 
Tabaksteuergesetzes 1962 gelten bis zum 
31. Dezemi:>er 1995 als Steuerlager im Sinne 
dieses Bundesgesetzes. 

(5) Tabakwaren, die vor dem 30. Juni 1995 
hergestellt oder in das Steuergebiet eingebracht 
werden, unterliegen nicht den Kennzeichnungsvor­
schriften des § 11. 

(6) Der Bundesminister für Finanzen wird 
ermächtigt, ·durch Verordnung zur Erleichterung 
des Übergan,gs auf die neuen gesetzlichen 
Bestimmungen, insbesondere zur Vermeidung von 
Doppelbesteuerungen, steuerliche Anpassungsmaß­
nahmen zu treffen. 

§ 45. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Finanzen betraut. 
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VORBLATT 

Problem: 

In der Europäischen Gemeinschaft sind die Verbrauchsteuernseit 1. Jänner 1993 harmonisiert. Im 
Falle eines Beitritts Österreichs zur Europäischen Union ist das harmonisierte Steuersystem zu 
übernehmen. 

Ziel: 

übernahme des harmonisierten Verbrauchsteuersystems für den Bereich der Tabaksteuer. 

Lösung: 

Umsetzung der Richtlinie 921121EWG sowie der Richtlinien über die Verbrauchsteuern auf 
Tabakwaren im Rahmen eines neuen Tabaksteuergesetzes. 

Alternativen: 

Keine. 

Budgetäre Auswirkungen: 

Unter der Annahme einer Preiserhöhung von rund 2% bei Zigaretten dürfte ein Mehraufkommen 
von zirka 350 Millionen Schilling im Jahr entstehen. 

EG-Konformität: 

Das neue Tabaksteuergesetz ist EG-konform. 

1702 der Beilagen XVIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)14 von 19

www.parlament.gv.at



1702 der Beilagen 15 

Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 

Die Harmonisierung der Verbrauchsteuervor­
schriften der einzelnen Mitgliedstaaten ist eine 
wesentliche Voraussetzung für die Verwirklichung 
des Europäischen Binnenmarktes, insbesondere des 
Grundsatzes des freien Warenverkehrs, auf steuer­
lichem Gebiet. 

Die gemeinschaftsrechtliche Grundlage für die 
mit dem Wegfall der Binnengrenzen erforderlich 
gewordene Annäherung der jeweiligen nationalen 
Verbrauchsteuervorschriften bildet ein Paket von 
Richtlinien und Verordnungen. 

Grundsätzliche und für alle Verbrauchsteuern 
gültige Bestimmungen - insbesondere hinsichtlich 
des Verfahrens - enthält die Richtlinie 92/12/ 
EWG des Rates vom 25. Februar 1992 über das 
allgemeine System, den Besitz, die Beförderung 
und die Kontrolle verbrauchsteuerpflichtiger 
Waren (ABI. EG Nr. L 76 S. 1), geändert durch 
die ",Richtlinie 92/108/EWG des Rates vom 
14. Dezember 1992 (ABI. EG Nr. L 390 S. 124) 
- die sogenannte Systemrichtlinie. 

Einzelne Bereiche des Verfahrens regeln weiters 
die Verordnungen (EWG) Nr.2719/92 der 
Kommission vom 11. .September 1992 zum beglei­
tenden Verwaltungsdokument bei der Beförderung 
verbrauchsteuerpflichtiger Waren unter Steueraus­
setzung (ABI. EG Nr. L 276 S. 1), geändert durch 
die Verordnung (EWG) Nr. 2225/93 der Kommis­
sion (ABI. EG Nr. L 198 S. 5), die Verordnung 
(EWG) Nr. 3649/92 der Kommission vom 
17. Dezember 1992 über ein vereinfachtes Begleit­
dokument für die Beförderung von verbrauch­
steuerpflichtigen Waren, die sich bereits im 
steuerrechtlich freien Verkehr des Abgangsmit­
gliedstaats befinden (ABI. EG Nr. L 369 S. 17), 
sowie die Richtlinie 77/799/EWG des Rates vom 
19. Dezember 1977 über die gegenseitige Amtshilfe 
zwischen den zuständigen Behörden der Mitglied­
staaten im Bereich der direkten und indirekten 
Steuern (ABI. EG Nr. L 336 S. 15), geändert durch 
die Richtlinie 92/121EWG, und die Richtlinie 76/ 
308/EWG des Rates vom 15. März 1976 über die 
gegenseitige Unterstützung bei der Beitreibung von 
Forderungen im Zusammenhang mit Maßnahmen, 
die Bestandteil des Finanzierungssystems des 

Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds 
für die Landwirtschaft sind, sowie von Abschöpf­
ungen und Zöllen und bezüglich der Mehrwert­
steuer und bestimmter Verbrauchsteuern (ABI. EG 
Nr. L 73 S.) 8), geändert durch die Richtlinie 92/ 
108/EWG. 

. Die zweite Gruppe von Rechtsvorschriften, die 
Strukturrichtlinien, ergänzen die Systemrichtlinie, 
indem sie die Kategorien der verbrauchsteuer­
pflichtigen Waren (Mineralöl, Alkohol und alko­
holische Getränke sowie Tabakwaren) näher 
spezifizieren und Steuerbefreiungen für bestimmte 
Erzeugnisse vorsehen. Die dritte Gruppe von 
Vorschriften bilden die Steuersatzrichtlinien, in 
denen die Mindeststeuersätze für. die der Harmo­
nisierung unterworfenen verbrauchsteuerpflichtigen 
Waren festgelegt werden. 

Für den Tabaksteuerbereich maßgebliche 
Bestimmungen enthalten die (Erste) Richtlinie 72/ 
464/EWG des Rates vom 19. Dezember 1972 über 
die anderen Verbrauchsteuern auf Tabakwaren als 
die Umsatzsteuer (ABI. EG Nr. L 303 S. 1), die 
Zweite Richtlinie 79/321EWG des Rates vom 
18. Dezember 1978 über die anderen Verbrauch­
steuern auf Tabakwaren als die Umsatzsteuer (ABI. 
EG Nr. L 10 S.8), beide zuletzt geändert durch 
die Richtlinie 92/78/EWG des Rates vom 
19. Oktober 1992 (ABI. EG Nr. L 316 S. 5), die 
Richtlinie 92/79/EWG des Rates vom 19. Oktober 
1992 zur Annäherung der Verbrauchsteuern auf 
Zigaretten (ABI. EG Nr. L 316 S. 8) und die 
Richtlinie 92180/EWG des Rates vom 19. Oktober 
1992 zur Annäherung der Verbrauchsteuern auf 
andere Tabakwaren als Zigaretten (ABI. EG Nr. 
L 316 S. 10). 

Der vorliegende Gesetzentwurf dient der Über­
nahme des harmonisierten Systems der Euro­
päischen Gemeinschaft in das österreichische 
Tabaksteuerrecht. Da insbesondere im Verfahrens­
bereich umfassende Änderungen vorzunehmen 
sind, ist die Neufassung des Tabaksteuergesetzes 
erforderlich. 

Die wesentlichen Unterschiede zum geltenden 
österreichischen Tabaksteuergesetz sind: 

1702 der Beilagen XVIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 15 von 19

www.parlament.gv.at



16 1702 der Beilagen 

Mit dem Wegfall der Grenzkontrollen zu 
verbrauchsteuerlichen Zwecken an den EU-Bin­
nengrenzen beschränkt sich die Besteuerung 
anläßlich der Einfuhr und die Steuerbefreiung 
anläßlich der Ausfuhr auf den Warenverkehr mit 
Drittländern. 

Den Schwerpunkt des EG-Verbrauchsteuersy­
sterns bilden die Bestimmungen über das Steuer­
aussetzungsverfahren. 

Im wesentlichen jede Herstellung, Be- oder 
Verarbeitung und Lagerung von verbrauchsteuer­
pflichtigen Waren unterliegt diesem Verfahren und 
hat in Steuerlagern (Herstellungsbetrieben. oder 
Lagern), zu deren Betrieb eine besondere Bewilli­
gung und die Leistung einer Sicherheit erforderlich 
sind, zu erfolgen. 

Auch die Beförderung von verbrauchsteuer­
pflichtigen Waren im gewerblichen Verkehr 
erfolgt grundsätzlich unter Steueraussetzung. 
Während zum Warenversand allgemein und zum 
Empfang von Waren im Verkehr unter Steueraus­
setzung im Steuergebiet nur Inhaber von Steuer­
lagern berechtigt sind, können im innergemein­
schaftlichen Steuerversandverfahren neben Inha­
bern von Steuerlagern auch berechtigte Empfänger 
verbrauchsteuerpflichtige Waren unter Steueraus­
setzung beziehen. 

Im innergemeinschaftlichen Warenverkehr hat 
der versendende Steuerlagerinhaber der Waren­
sendung ein Beförderungspapier beizugeben. Die­
ses Begleitpapier wird in (mindestens) vier Aus­
fertigungen ausgestellt, von denen die erste beim 
Versender verbleibt, während die übrigen Aus­
fertigungen die Ware zum Empfänger begleiten. 
Eine dieser Ausfertigungen dient als Rückschein, 
den der Empfänger nach Ankunft der Waren und 
Einholung einer behördlichen Bestätigung an den 
Versender zurückzusenden hat. Auch für die 
innergemeinschaftliche Beförderung von ver­
brauchsteuerpflichtigen Waren, die sich bereits im 
freien Verkehr des Abgangsmitgliedstaates befin­
den, ist die Verwendung eines - allerdings 
vereinfachten - Begleitdokuments vorgesehen. 

Werden verbrauchsteuerpflichtige Waren unter 
Steueraussetzung, also unversteuert, befördert, hat 
der Versender für das Steuerausfallrisiko Sicherheit 
zu leisten. 

Die Steuer entsteht in der Regel erSt nach der 
Beendigung des Steueraussetzungsverfahrens (Ent­
nahme in den verbrauchsteuerrechtlich frei'en 
Verkehr), außerdem wenn Fehlmengen oder 
Unregelmäßigkeiten festgestellt werden oder anläß­
lich der Einfuhr von verbrauchsteuerpflichtigen 
Waren aus Drittländern. 

Da dieses System die Möglichkeit eröffnet, 
Steuerdifferenzen in den einzelnen Mitgliedstaaten 
auszunützen, indem Waren in Niedrigsteuerlän­
dern in den freien Verkehr übergeführt und dann 

in Länder mit höheren Stetiersätzen (zu­
rück)geliefert werden, wurden .zur Vermeidung 
von Umgehungen Sonderregelungen geschaffen. 

Diese sehen eine neue~liche Steuerschuldentste­
hung in dem Staat; in dem der weitere steuerlich 
relevante Tatbestand (beispielsweise Bezug zu 
gewerblichen Zwecken)' gesetzt wird, vor. 
Dadurch allenfalls auftretende Mehrfachbesteue­
rungen werden durch eine Steuererstattung im 
Abgangsmitgliedstaat, also jenem Staat, in dem sich 
die Ware zuerst im freien Verkehr befand, 
ausgeglichen. 

Während für den gewerblichen Warenverkehr 
das Bestimmungslandprinzip gilt, haben Privat­
personen, die verbrauchsteuerpflichtige Waren für 
ihren Eigenbedarf erwerben und selbst über eine 
Binnengrenze befördern, grundsätzlich nur die 
Steuer des Staates zu tragen, in dem sie die Ware 
erworben haben. 

Mit der Erhebung der Verbrauchsteuern soll die 
Zollverwaltung betraut werden. Mit einem solchen 
Schritt wird dem Umstand Rechnung getragen, 
daß das harmonisierte Verfahren in vielen Berei­
chen Zollverfahren nachgebildet ist und daß bei 
einem EU-Beitritt Zollpersonal für andere Auf­
gaben frei wird. 

Nach den EG-Richtlinien 72/464/EWG und 
92179/EWG gilt für Zigaretten ein gemischter 
Steuersatz. Er besteht aus einer wertabhängigen 
und einer mengenbezogenen Komponente. Die 
mengenabhängige Komponente darf weder nied­
riger als 5% noch höher als 55% der Gesamt­
steuerbelastung (inklusive Umsatzsteuer) sein ... Die 
Mindeststeuerbelastung wurde unter Bezugnahme 
auf Zigaretten der gängigsten Preisklasse so 
geregelt, daß sich bei der gängigsten Preisklasse 
eine Verbrauchsteuerbelastung von 57% des Klein­
verkaufspreises (einschließlich aller Steuern) der 
Zigaretten der gängigsten Preisklasse ergeben muß. 

Die Mitgliedstaaten können auf Zigaretten und 
auf Feinschnittabak für selbstgedrehte Zigaretten 
eine Mindestverbrauchsteuer erheben, wobei deren 
Anwendung maximal zu einer Gesamtsieuerbela­
stung von 90% der gesamten Steuerbelastung von 
Zigaretten bzw. von Feinschnittabak für selbst­
gedrehte Zigaretten der gängigsten Preisklasse 
führen darf. 

Hinsichtlich der anderen 'Tabakwaren als 
Zigaretten sieht die Richtlinie 92/80/EWG eine 
Wahlmöglichkeit zwischen einer wertabhängigen, 
einer mengenbezogenen oder einer gemischten 
Verbrauchsteuer vor. 

Das derzeitige Tabaksteuergesetz kennt nur 
wertabhängige Steuersätze. Im vorliegenden 
Gesetzentwurf ist für Zigaretten ein gemischter 
Steuersatz von 232 S je 1 000 Stück und 41 % des 
Kleinverkaufspreises (das sind 57% des Kleinver­
kaufspreises der gängigsten Preisklasse) sowie eine 
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Mindestbesteuerung von 740 S je 1 000 Stück 
vorgesehen. Durch die Einführung eines mengen­
abhängigen Steuersatzes mit einem Anteil von 22% 
an der Gesamtsteuerbelastung . werden billigere 
Marken verhältnismäßig höher belastet. Dies 
entspricht auch den Intentionen der Europäischen 
Kommission und eines Teiles der EU-Mitglied­
staaten. Die Verbrauchsteuerbelastung von Ziga­
retten steigt von derzeit 55% auf 57% des 
Kleinverkaufspreises. Für andere Tabakwaren 
sollen die derzeitigen (rein wertabhängigen) 
Steuersätze beibehalten werden, nämlich für 
Zigarren und Zigarillos 13%, für Feinschnitt 47% 
und für anderen Rauchtabak 34% des Kleinver­
kaufspreises. Das Tabaksteuergesamtaufkommen 
dürfte sich durch die Neuregelung unter Annahme 
einer Preiserhöhung bei Zigaretten von rund 2% 
um ungefähr 350 Millionen Schilling im Jahr 
erhöhen. 

Kautabak und· Schnupftabak sind in der EU 
nicht Gegenstand der Tabaksteuer. Solche Tabak­
waren sollen daher auch in Österreich nicht mehr 
der Tabaksteuer unterliegen. 

Da es auf Grund des Tabakmonopols nur em 
steuerpflichtiges Unternehmen gibt, ist derzeit die 
Erhebung der Tabaksteuer mit keinen nennens­
werten Kosten verbunden. Im Zuge des Beitritts 
zur EU sind das Import- und das Großhandels­
monopol - schrittweise - abzuschaffen, wodurch 
die Schaffung eines Kontrollmechanismus zur 
Überwachung der Tabaksteuerabfuhr erforderlich 
wird. Eine Aussage über die Kosten der Voll­
ziehung kann nicht getroffen werden. Einerseits 
wird für Gemeinschaftswaren, die bisher einem 
Zollverfahren unterliegen, eine zollrechtliche 
Behandlung wegfallen, andererseits muß damit 
gerechnet werden, daß die Vollziehung des 
Gemeinschaftsrechts entsprechend aufwendiger 
sein wird. 

Besonderer Teil 

Zu § 1: 

Das Steuergebiet wird rieu definiert. Es ent­
spricht in seinem Umfang dem geltenden Zoll­
gebiet. Die übrigen Definitionen sind auf Grund 
des Beitritts zur Europäischen Union erforderlich. 

Zu §§ 2 und 3: 

Der Steuergegenstand wird entsprechend den in 
den EG-Strukturrichdinien enthaltenen Begriffsbe­
stimmungen umschrieben. Da Kau- und Schnupf­
tabake nicht der Steuerharmonisierung unterliegen 
und für sie sonst ein eigenes 'Verfahren geschaffen 
werden müßte, werden sie aus dem Steuergegen­
stand herausgenommen. 

Zu § 4: 

Ausführungen über die Steuers ätze sind bereits 
im Allgemeinen Teil der Erläu~erungen enthalten. 
Die EG-Richtlinien sehen einen gemischten Steuer­
satz nur für Zigaretten zwingend vor. 

Die Bestimmung des Abs. 2 ist hinsichtlich der 
mengenabhängigen Komponente des Steuersatzes 
auf Zigaretten von Bedeutung. 

Zu § 5: 

Abs. 1 und 2 entsprechen der Definitio~ des 
Verkaufspreises im bisherigen Tabaksteuergesetz. 

Die Kleinverkaufspreise werden gemäß Art. 5 
Abs. 1 der Richtlinie 72/464/EWG nunmehr vom 
Hersteller oder Einführer bestimmt und werden 
vom Bundesministerium für Finanzen kundge­
macht. 

Zu § 6: 

Abs. 1 Z 1 regelt die steuerfreie Verwendung 
von Tabakwaren zu gewerblichen Zwecken und 
für wissenschaftliche Versuche und Untersuchun­
gen, wie dies in der Richtlinie 72/464/EWG 
vorgesehen ist. Die im Abs. 1 Z 2 bis 5 angeführten 
Befreiungen und Abs. 2 entsprechen im wesentli­
chen auch der derzeitigen Rechtslage. 

Für gemäß 
besteht eine 
(§ 11 Abs. 3). 

Abs. 1 Z 5 befreite Tabakwaren 
besondere Kennzeichnungspflicht 

Abs. 3 enthält die Ermächtigung, für Tabak­
waren, die für Diplomaten oder internationale 
Institutionen bestimmt sind (Art. 23 der System­
richtlinie) oder die in der Einfuhr zollfrei sind (zB 
übersiedlungsgut), eine Steuerbefreiung vorzuse­
hen. Weiters soll auch der Verkauf von Tabak­
waren als Duty-free-Waren entsprechend Art. 28 
der Systemrichtlinie durch Verordnung geregelt 
werden können. 

Zu § 7: 

Eine Erstattung der Tabaksteuer für Tabak­
waren, die in einen Herstellungsbetrieb oder ein 
Tabakwarenlager aufgenommen werden, entspricht 
der geltenden Rechtslage. Als Erstattungs- oder 
Vergütungsantrag gilt gemäß § 12 Abs. 2 auch die 
Geltendmachung in der Steueranmeldung. 

Zu § 8: 

Eine steuerfreie Verwendung von Tabakwaren 
nach § 6 Abs. 1 Z 1 ist nur in jenen Betrieben 
möglich, denen der steuerfreie Bezug von Tabak­
waren bewilligt wurde. 

Zu §§ 9 und 10: 

Diese Bestimmungen regeln die Entstehung der 
Steuerschuld und den Steuerschuldner. 
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Die Steuerschuld entsteht, soweit sich die 
Tabakwaren nicht im Steueraussetzungsverfahren 
befinden, wenn die Tabakwaren aus einem Steuer­
lager entfernt oder im Betrieb zum Verbrauch 
entnommen oder abgegeben werden. Werden 
Tabakwaren außerhalb eines Steuerlagers herge­
stellt oder bestimmungswidrig verwendet, entsteht 
die Steuerschuld mit der Herstellung oder der 
Verwendung der Tabakwaren. 

Zu § 11: 

Die Bestimmungen entsprechen im wesentlichen 
den bisherigen Regelungen. 

§ 44 Abs. 5 enthält eine übergangsfrist für 
Tabakwaren, die diesen Kennzeichnungsbestim­
mungen nicht entsprechen. 

Zu § 12: 

Die Bestimmungen über die Anmeldung und die 
Entrichtung der Tabaksteuer entsprechen im 
wesentlichen dem bisherigen Tabaksteuergesetz. 

Zu § 13: 

Die Regelung entspricht dem in der Systemricht­
linie festgelegten Verfahren (Art. 4 lit. b, 11 Abs. 2 
und 15 Abs. 1). Danach können Tabakwaren unter 
Steueraussetzung in Steuerlagern hergestellt und 
gelagert bzw. zwischen' Sieuerlagern befördert 
werden. Unter den Begriff Steuerlager fallen 
Herstellungsbetriebe und Tabakwarenlager. 

Zu §§ 14 und 15: 

Die Umschreibung des Herstellungsbetriebes 
umfaßt im wesentlichen den bisherigen Herstel­
lungsbetrieb. Neu ist, daß derjenige, der Tabak­
waren unter Steueraussetzung herstellen will, einer 
Bewilligung bedarf (Art. 12 Systemrichtlinie). Die 
Voraussetzungen für die Ertei1ung und die Gründe 
für das Erlöschen der Bewilligung sind zum 
größten Teil den geltenden Bestimmungen über 
die Mineralölfreilager nachgebildet. 

Zu § 16: 

Auf Grund der Art. 11 und 15 der Systemricht­
linie müssen für Tabakwaren Steuerlager einge­
richtet werden, die dem Empfang, der Lagerung 
und dem Versand unter· Steueraussetzung dienen. 
Tabakwarenlager bedürfen ebenfalls einer Bewilli­
gung. 

Zu §§ 17 bis 21: 

Diese Bestimmungen regeln den Verkehr unter 
Steueraussetzung innerhalb des Steuergebietes und 
mit anderen Mitgliedstaaten. Sie dienen insbeson­
dere der Umsetzung der Art. 15 bis 17 der 
Systemrichtlinie. 

Für die Beförderung unter Steueraussetzung ist 
eine Sicherheit in Höhe der Steuer, die bei einer 
Entnahme der Tabakwaren in den freien Verkehr 
entstehen würde, zu leisten. Diese Sicherheits­
leistung entfällt gemäß §§ 17 Abs. 4 und 18 Abs. 1 
für (inländische) Lagerinhaber, die ,Sicherheit 
gemäß § 14 Abs. 4 geleistet haben. 

Im innergemeinschaftlichen Verkehr kann neben 
dem Steuerlagerinhaber auch ein berechtigter 
Empfänger unversteuert Tabakwaren beziehen. 

Werden Tabakwaren im innergemeinschaftlichen 
Verkehr unter Steueraussetzung versendet, ist das 
nach der Verordnung (EWG) Nr. 2719/92 vorge­
schriebene Verwaltungsdokument bzw. ein ent­
sprechendes Handelsdokument zu verwenden. Der 
Warenempfänger hat grundsätzlich zwei Ausferti­
gungen dieses Dokuments der zuständigen Behör­
de vorzulegen. über Antrag des Empfängers kann 
auf diese Vorlage verzichtet werden. Das Ver­
fahren hiezu soll durch Verordnung festgelegt 
werden. 

Bei Verbringung von Tabakwaren über EFTA­
Gebiet kann an Stelle des Verwaltungsdokuments 
das Einheitspapier verwendet werden. Auch dieses 
Verfahren soll durch Verordnung geregelt werden. 

Zu § 22: 

Wenn die Einbringlichkeit der Steuer nicht 
gefährdet ist, soll der Bundesmihister für Finanzen 
ermächtigt werden, durch Verordnung zu regeln, 
daß von emer Sicherheitsleistung abgesehen 
werden kann. 

Zu § 23: 

Diese Regelung beruht auf Art. 5 und 19 Abs. 4 
der Systemrichtlinie, wonach verbrauchsteuerpflich­
tige Waren unter Steueraussetzung ausgeführt 
werden können. Das Verfahren wird dadurch 
erledigt, daß die Zollstelle, an der die Tab:!.kwaren 
die Europäische Union verlassen, darüber eine 
Bescheinigung ausstellt und den Rückschein dem 
Versender retourniert. 

Zu § 24: 

Diese Regelung dient der Umsetzung von 
Art. 20 der Systemrichdinie. Sie normiert Tatbe­
stände für die Entstehung der Steuerschuld und 
bestimmt den Steuerschuldner, falls es bei der 
Beförderung im Steueraussetzungsverfahren zu 
Unregelmäßigkeiten gekommen ist. Solche Unre­
gelmäßigkeiten müssen nicht auf ein gewolltes 
Verhalten zurückzuführen sein. Es genügt, daß ein 
Erfolg eingetreten ist (zB Verlust der Tabakwaren 
auf dem Transport). 

Zur Vermeidung von Doppelbesteuerungen ist 
entsprechend Art. 20 Abs. 4 der Systemrichtlinie 
eine Erstattung der Steuer vorgesehen. 
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Zu §§ 25 und 26: 

Diese Regelungen beruhen auf Art. 5 der 
Systemrichtlinie. Sie sehen die Anwendung des 
Zollrechts auf in die Gemeinschaft eingefühne 
Tabakwaren sowie Sonderregelungen für bereits in 
den zollrechtlich freien Verkehr übergefühne 
Tabakwaren vor. 

Zu §§ 27 und 28: 

Diese Vorschriften setzen insbesondere Art. 7 
der Systemrichtlinie um. Sie regeln den innerge­
meinschaftlichen Handel mit Tabakwaren des 
freien Verkehrs. Die Tabaksteuer soll in diesen 
Fällen erst endgültig im Bestimmungsmitgliedstaat 
erhoben werden. Der Empfänger der Tabakwaren 
hat bereits vor dem Bezug die Tabakwaren 
anzumelden und Sicherheit zu leisten. Für den 
Versand ist ein vereinfachtes Verwaltungs- bzw. 
Handelsdokument vorgesehen. 

Zu § 29: 

Die Regelung beruht auf An. 8 und 9 der 
Systemrichtlinie. Sie hilt nur deklaratorische 
Bedeutung und stellt klar, daß Einkäufe von 
Privatpersonen in anderen Mitgliedstaaten nicht 
der Besteuerung im Steuergebiet unterliegen, sofern 
sie keinen gewerblichen Charakter aufweisen. 

Zu § 30: 

Die Definition des Versandhandels beruht auf 
Art. 10 der Systemrichtlinie, der den Versand­
handel zwischen Händlern und Privatpersonen 
regelt. Ein Versandhandel mit Tabakwaren soll aus 
monopolrechtlichen Gründen ausgeschlossen sein. 

Zu § 31: 

Die Regelung beruht auf Art. 22 der System­
richtlinie und stellt klar, daß eine allfällige 
Doppelbesteuerung, die im gewerblichen Verkehr 
eingetreten sein kann, beseitigt wird. Weiters ist 
eine Erstattungs- bzw. Vergütungsregelung für 
unmittelbar in Drittstaaten verbrachte Tabakwaren 
vorgesehen. In diesen Fällen gilt als Erstattungs­
antrag auch die Geltendmachung in der Steuer­
anmeldung (siehe § 12 Abs. 2). 

Zu §§ 32 bis 36: 

Die Bestimmungen über die amtliche Aufsicht 
entsprechen im wesentlichen. den bisherigen Rege­
lungen. Neu ist, daß der Inhaber eines Steuerlagers 
Wegbringungen in ein anderes Steuerlager dem für 
dieses andere Steuerlager zuständigen Zollamt 
anzuzeigen hat. 

Zu §§ 37 bis 41: 

Die Vorschriften über die Aufzeichnungspflich­
ten wurden aus dem geltenden Tabaksteuergesetz 
übernommen und auf die berechtigten Empfänger, 
Inhaber von Tabakwarenverwendungsbetrieben 
und sonstige am Verfahren Beteiligte ausgedehnt. 

Zu § 44: 

Bestehende Herstellungsbetriebe und Freilager 
gelten bis zum 31. Dezember 1995 als Steuerlager. 
Diese Betriebe bedürfen bis zu diesem Zeitpunkt 
keiner bzw. keiner neuerlichen Bewilligung und 
müssen daher zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Gesetzentwurfes auch keine Sicherheit 
leisten. 

Abs. 5 enthält eine Übergangsfrist für Tabak­
waren, die nicht den Kennzeichnungsvorschriften 
des § 11 entsprechen. 

1702 der Beilagen XVIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 19 von 19

www.parlament.gv.at




